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Sonstige Bekanntmachungen .
- crsovenverkehr.

Nr. 22759 . 8 . Die aus Anlaß des Papstjubiläums
aufgelegten Rückfahrkarten Chiasso -Rom — vergl . Ver¬
fügung Nr . 10615. 8 . von 1893 Verordnungsblatt Nr . 6 —
werden auch während des ganzen Monats März ausge¬
geben und demgemäß die Giltigkeitsdauer der zum An¬
schluß hieran in dieser Zeit gelösten Rückfahrkarten nach
Chiasso auf 60 Tage verlängert .

Güterverkehr.
Nr . 22603 . 8 . Nach Mittheilung der Gotthardbahn

werden die neuen internationalen Frachtbriefe im Verkehre
Deutschland - Italien nur ausnahmsweise vollständig aus¬
gefüllt und daher vielfach von den italienischen Bahnen
zurückgewiesen . Besonders soll die Angabe der Versandt¬
bahn , der Empfangsbahn und der Empfangsstation in
sehr vielen Fällen fehlen.

Tie Abfertigungsstellen werden angewiesen » derartig
unvollständig ausgefüllte Frachtbriefe den Versendern zur
Vervollständigung sofort zurückzugeben .

Nr . 23202 . 8 . Die mit Verfügung Nr . 11066 . 8 .,
Verordnungsblatt vom laufenden Jahr Seite 19, bekannt
gegebene Lieferfristcnverlängerung ist nach Mittheilung

der Direktion der priv. österr.-ungar. Staatseisenbahn-
Gesellschaft ab 1 . März d. I . wieder außer Kraft getreten.

Nr . 23631 . 8 . In Folge manigfach aufgetretener
Unzuträglichkeiten sehen wir uns veranlaßt, die Bestim¬
mungen in § . 53 Ziffer 1 und 10 der Güterabfertigungs¬
vorschriften, wonach die Unbestellbarkeit eines Gutes an
die Versandtstation mittelst Post und zwar einge¬
schrieben seitens der Empfangsstation gemeldet , sowie
seitens ersterer die ertheilten Anweisungen des Absenders
ebenfalls mittelst Post und eingeschrieben der
Empfangsstation übersendet werden müssen , mit sofortiger
Wirksamkeit vorläufig außer Kraft zu setzen und bis
auf Weiteres durch nachstehende Bestimmungen zu ersetzen :

Ueber die Unbestellbarkeit des Guts ist die Versandt¬
abfertigungsstelle seitens der Empfangsstation mittelst des
bisher in Verwendung gewesenenFormulars im Dienst¬
weg zu benachrichtigen. Die Versandtabfertigungsstelle
hat von dieser Benachrichtigung dem Absender da wo die
Benachrichtigung des Empfängers über die Ankunft des
Gutes (§. 49 der Güterabfertigungsvorschriften ) durch
Bahnbedienstete geschieht , ebenfalls durch Bahnbe¬
dienstete und zwar gegen Bescheinigung und
unentgeltlich und da wo die Benachrichtigung deS

- Empfängers über die Ankunft des Gutes mittelst der
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Post geschieht, ebenfalls mittelst Post und zwar ein¬
geschrieben Kenntniß zu gebe» ; die in letzterem Falle
entstehenden Portokosten sind in der in H. 53 Absatz 12
der Güterabfertigungsvorschriftenbestimmten Weise ein¬
zuziehen . Die hierauf ertheilten Anweisungen des Ab¬
senders sind sodann wieder umgehend im Dienstweg
an die Empfangsstation zu übermitteln .

Kommen von fremden Empfangsstationen die Unbe-
stellbarkeitsmeldungen bezw . Berfügungsschreibenden dies¬
seitigen Stationen mittelst Post eingeschrieben zu , so ist
dies nicht zu beanstanden und gegebenen Falls die Auf¬
rechnung des Portos zu Lasten des Guts zu vollziehen.

Wegen endgiltiger Regelung des Gegenstandes wird
s. Z . nach Beendigung der in dieser Beziehung im Schooße
des deutschen Eisenbahn-Berkehrs-Verbandesstattfindenden
Verhandlungen weitere Verfügung ergehen .

Weiter wird zur Beseitigung aufgetretener Zweifel
zur Kenntniß gebracht , daß unter den im Z. 46 der Güter-
abfertigungsvorschristen erwähnten Berfügungsschreiben
über nachträgliche Anweisungen des Absenders stets die
durch den Absender ausgefüllten und vollzogenen Er¬
klärungsformulare nach Anlage 8 der Verkehrsordnnng
selbst zu verMen sind .

Bei H. ^ Atnd 53 der Güterabfertigungsvorschriften
ist von Obigem Vormerkung zu machen.

Wageusachen.
Nr . 23007 . 8 . Gemäß einer Entscheidung des Schwei¬

zerischen Bundesrathes soll bei den in der Schweiz ver¬
wendeten Güterwagen der kleine Durchmesser des Quer¬
schnittes nicht allein der in Artikel II ß . 17 der inter¬
nationalen Vorschriften betreffend die technische Einheit
im Eisenbahnwesen bezeichneten Kuppelungsbügel (Ein¬
hängebügel) , sondern auch der oberen Kuppelungsbügel
(Zugstangenbügel) am Berührungspunkte des Zughakens
mindestens 25 mm betragen .

Bei Verladung von Gütern nach und über die Schweiz
ist hierauf Bedacht zu nehmen .

Nr . 23062 . 8 . Bei dem derzeitigen starken Bedarf
an Wagendecken erscheint es nothwendig , daß die auf
fremde Bahnen übergehenden badischen Wagendecken thun-
lichst als Eilgut zurückgesendet werden .

Die Stationen werden deßhalb beauftragt, bis auf
Weiteres die den Decken beizugebenden Begleitscheine
jeweils mit dem Vermerk zu versehen :

» Um Rücksendung der Decken als Eilgut wird ersucht. «

Materialsachk.
Nr . 21916 . k. Die diesseitige Verfügung vom

22 . Juli 1888 Nr . 53184 . 8 . , die Abgabe von Kohlen
aus den Beständen der Eisenbahnmagazine an Beamte,
Angestellte und Arbeiter der Eisenbahn- und Dampf¬
schifffahrts - Verwaltung betreffend — Verordnungsblatt
Nr . 39 — wird mit sofortiger Wirkung dahin ergänzt,
daß die gemäß §. 14 der obigen Verfügung bei der General¬
direktion einkommenden Auszüge aus dem Vorschußkonto
über für Kohlenabgaben einbezahlte Beträge , nachdem
solche gemäß Z. 15 der gleichen Verfügung hierorts ge¬
prüft und benützt worden sind , von hier aus der Eisen¬
bahnhauptkaffe zugestellt werden . Letztere sendet die Aus¬
züge an die betr . Stationskaffen , diese belasten sich mit
den in den Auszügen auSgewiesenenBeträgen und schließen
die Auszüge selbst dem nächstfälligen Belastungsbuch-Aus¬
zug bei. — Gleichzeitigkommen die bisherigen besonderen
Erhebungsausträge der Eisenbahnhauptkasse für diese Ver-
einnahmung in Wegfall.

Bei Z . 15 der obigen Verordnung ist die hiernach er¬
forderliche Ergänzung handschriftlich nachzutragen .

Ferner ist in der Anlage V auf Seite 64 der Dienst¬
anweisung für die Stationskassen bei dem Mustereintrag
bezüglich dieser Beträge in der Kolonne «Ord.-Zahl des
Vormerkbuchs der HauptkMe" die Zahl 6 zu streichen,
dagegen in der Kolonne » Stückzahl der Beilagen « die
Zahl 1 einzusetzen.

Nr . 22447 . 8 . In der Zeit vom 21 . bis 23. März
d . I . sollen diejenigen alten Dienstpapiere, deren Aufbe-
Wahrungszeit nach den bestehenden Vorschriften umflossen
ist, sowie sonstige alte Papiere , welche sich zur dauernden
Aufbewahrung nicht eignen, an das Material - und Druck-
sachenbüreau — bahnlagernd Eilguthalle Karlsruhe —

eingesandt werden .
Die Einsendung hat mit Dienstgutbegleitschein zu er¬

folgen und wird bezüglich der bei Ausscheidung und Ver¬
packung der Papiere zu beachtendenden Vorschriften auf
die diesseitigen Verfügungen Nr. 48S78. 8 . im Verord¬
nungsblatt 31 vom Jahre 1879 und Nr . 24471 . 8 . im
Verordnungsblatt 10 vom Jahre 1891 verwiesen. Be¬
sonders wird noch auf die getrennte Verpackung der zum
Einstampfen bestimmten Papiere und auf Verwendung
der zur besseren Kenntlichmachung der einzelnen Packele
in Plakatform erstellten Aufschriften aufmerksam gemacht.
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